
Stephan Thomae
Mitglied des Deutschen Bundestages

17. Deutscher Bundestag

Plenardebatte vom Donnerstag, 24. März 2011

TOP 19: Gesetzentwurf SPD: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des

Urheberrechtsgesetzes BT-Drs. 17/5053

Stephan Thomae (FDP):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren!

Der Rohstoffreichtum unseres Landes liegt in den Köpfen seiner Menschen.

Kreativität, Innovationsgeist, Erfindungsreichtum und Risikobereitschaft sind die Quellen

unseres Wohlstandes.

Erfindungen und Entdeckungen bedürfen aber von ihrer Entstehung bis hin zu ihrer

Verwirklichung bisweilen eines hohen Maßes an immateriellem und materiellem Einsatz.

Solche Investitionen werden nur getätigt, wenn eine reale Chance dafür besteht, dass sich

Kreativität und die dafür aufgewendeten Mittel auch auszuzahlen können.

Dafür muss der Staat die Rahmenbedingungen schaffen.

Der effektive Schutz und die wirksame Nutzbarkeit und Durchsetzbarkeit der Rechte des

geistigen Eigentums sind mithin eine unerlässliche Voraussetzung, um Kreativität und

Innovationen zu fördern.

Ich gehe davon aus, dass darüber in diesem hohen Haus mehr oder weniger Konsens

herrscht.

Wie man diese Ziele jedoch erreichen will, darüber kann man streiten.

Die SPD setzt sich mit dem von ihr eingebrachten vorliegenden Gesetzentwurf für ein

Zweitverwertungsrecht wissenschaftlicher Urheber ein.

Damit soll das Ziel erreicht werden, Wissenschaft, Forschung und Bildung unter

wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen Zugang zu wissenschaftlichen Informationen zu

ermöglichen.

Die FDP-Bundestagsfraktion wird sich dem vorliegenden Antrag aus verschiedenen Gründen

nicht anschließen.
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Zum einen ist der Antrag in sich sprachlich widersprüchlich.

Wer Dritten ein ausschließliches Nutzungsrecht an seinem Werk einräumt, kann selber kein

Nutzungsrecht an dem Werk haben, es sei denn, es wurde vorher so vereinbart.

Da entsprechende Vereinbarungen bereits jetzt im Rahmen der Privatautonomie möglich

sind, bedarf es hierfür keines eigenen Gesetzgebungsverfahrens.

Zum anderen sprechen auch inhaltliche Argumente gegen ein obligatorisches

Zweitverwertungsrecht:

Ein solches Zweitverwertungsrecht würde die Nutzungsrechte desjenigen beschneiden, dem

der Urheber zuvor eben jene Nutzungsrechte eingeräumt hat.

Mit anderen Worten:

Wenn sich ein Autor bewusst zur Veröffentlichung seines Beitrags in einem Verlag

entscheidet, dann darf der Verlag nicht einer gesetzlich angeordneten Konkurrenz

ausgesetzt werden, sondern dann müssen die vertraglichen Vereinbarungen in Bezug auf

die Nutzungsrechte grundsätzlich Bestand haben.

Ein obligatorisches Zweitverwertungsrecht im deutschen Recht würde drittens zu einer

Wettbewerbsverzerrung zu Lasten deutscher Verlage führen.

Abschließend sei Ihnen gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass der von der SPD

angestrebte Erfolg mit der Schaffung eines solchen Zweitverwertungsrechts keineswegs

gesichert wäre.

Denn das Zweitverwertungsrecht gäbe den Wissenschaftlern nur das Recht zur

Zweitveröffentlichung.

Kein Wissenschaftler wäre aber gezwungen, sich um eine solche Veröffentlichung zu

bemühen und sein Zweitverwertungsrecht auch tatsächlich auszuüben.
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Um die Zweitverwertung zu gewährleisten, wären deshalb ergänzende Regelungen in den

Bedingungen für die Vergabe von Fördergeldern erforderlich, mit denen der Wissenschaftler

zur Zweitverwertung verpflichtet wäre.

Eine solche Pflicht wäre urheberrechtspolitisch bedenklich, weil sie dem Grundsatz

widerspricht, dass allein der Urheber über das ob und das wie einer Veröffentlichung seiner

Werke entscheidet.

Aus diesen Gründen wird die FDP-Bundestagsfraktion den vorliegenden Gesetzentwurf nicht

unterstützen.

Vielen Dank.


